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tung der illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen und
wertvoller Rohstoffe und des illegalen Handels damit, und be-
tont die mögliche Rolle der Afrikanischen Union und der sub-
regionalen Organisationen bei der Bekämpfung des Problems
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten;

15. nimmt mit Sorge Kenntnis von dem tragischen
Schicksal der Kinder in Konfliktsituationen in Afrika, insbe-
sondere dem zunehmenden Phänomen der Kindersoldaten,
und betont erneut die Notwendigkeit von Beratungs-, Rehabi-
litations- und Bildungsangeboten in der Konfliktfolgezeit;

16. stellt mit Besorgnis fest, dass weiter Gewalt gegen
Frauen verübt wird, die häufig sogar zunimmt, selbst wenn be-
waffnete Konflikte ihrem Ende zugehen, und fordert mit
Nachdruck weitere Fortschritte bei der Umsetzung der Politi-
ken und Leitlinien betreffend den Schutz und die Hilfe für
Frauen in Konflikt- und Postkonfliktsituationen;

17. fordert die Stärkung der Rolle der Frau bei der Kon-
fliktprävention, der Konfliktlösung und der Friedenskonsoli-
dierung in der Konfliktfolgezeit sowie die verstärkte Integra-
tion der Geschlechterperspektive in die Arbeit der Organisa-
tionen der Vereinten Nationen, die mit Friedensschaffung,
Friedenssicherung und dem Wiederaufbau in der Konfliktfol-
gezeit befasst sind;

18. beschließt, die Umsetzung der Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika auch weiterhin zu überwachen;

19. betont, wie wichtig es ist, das Büro des Sonderbera-
ters für Afrika in die Lage zu versetzen, seine Rolle innerhalb
des Sekretariats als Koordinierungsstelle für die Überwachung
der Umsetzung der Empfehlungen in dem in Ziffer 18 genann-
ten Bericht des Generalsekretärs besser wahrzunehmen;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Fortschrittsbe-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 60/224

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 23. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.43, vorgelegt vom Prä-
sidenten der Generalversammlung.

60/224. Vorbereitung und Organisation der für 2006 an-
beraumten Folgetagung über die Ergebnisse der
sechsundzwanzigsten Sondertagung: Umsetzung
der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu der Resolution S-26/2
vom 27. Juni 2001 "Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids"
und unter Hinweis auf ihre Zusage, der Überprüfung eines Be-
richts des Generalsekretärs und der Abgabe von Empfehlun-
gen zu den Maßnahmen, die für weitere Fortschritte erforder-
lich sind, ausreichend Zeit und mindestens einen vollen Tag
der jährlichen Tagung der Generalversammlung zu widmen, 

bekräftigend, wie wichtig der in der Verpflichtungserklä-
rung vorgeschriebene Folgeprozess ist, darunter die Festle-
gung konkreter termingebundener Zielvorgaben, die in den
Jahren 2005 und 2010 zu erreichen sind, und in diesem Zu-
sammenhang unter Hinweis auf die am 2. Juni 2005 abgehal-
tene Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene zur
Prüfung der Fortschritte bei der Erfüllung der in der Verpflich-
tungserklärung enthaltenen Verpflichtungen,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005, das
auf der vom 14. bis 16. September 2005 abgehaltenen Tagung
verabschiedet wurde265, einschließlich der Verpflichtung, die
Verpflichtungserklärung vollständig umzusetzen,

anerkennend, dass bei der Eindämmung der HIV/Aids-
Epidemie in einer kleinen, jedoch steigenden Zahl von Län-
dern Fortschritte erzielt wurden, jedoch weiterhin tief besorgt
angesichts der allgemeinen Ausbreitung und Feminisierung
der Epidemie,

sowie anerkennend, dass den Regierungen bei der Be-
kämpfung von HIV/Aids die Hauptrolle und die Hauptverant-
wortung zukommt und dass die Anstrengungen und die Mit-
wirkung aller Sektoren der Gesellschaft unabdingbar sind,
wenn wirksame Gegenmaßnahmen gefunden werden sollen,

ferner anerkennend, welche wichtige Rolle die internatio-
nale Gemeinschaft und die internationale Zusammenarbeit
spielen, wenn es darum geht, die Mitgliedstaaten, insbesonde-
re die Entwicklungsländer, zu unterstützen und die Anstren-
gungen der einzelnen Staaten, wirksam gegen HIV/Aids vor-
zugehen, zu ergänzen,

in Anerkennung der maßgeblichen Rolle der Zivilgesell-
schaft bei der Bekämpfung von Aids, namentlich der nationa-
len und internationalen nichtstaatlichen Organisationen und
der Organisationen und Netzwerke, die Menschen mit
HIV/Aids, Frauen, Männer, Jugendliche, Mädchen und Jun-
gen und Waisen vertreten, der lokalen Verbände und religiö-
sen Organisationen, der Familien und des Privatsektors,

1. beschließt, am 31. Mai und am 1. Juni 2006 eine um-
fassende Überprüfung der Fortschritte bei der Erreichung der
in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids festgelegten Ziel-
vorgaben vorzunehmen und am 2. Juni 2006 eine Tagung auf
hoher Ebene einzuberufen, die das weitere Engagement der
politischen Führer der Welt für umfassende globale Maßnah-
men zur Bekämpfung von HIV/Aids sicherstellen soll; 

2. bittet die Mitgliedstaaten und Beobachter, bei der Ta-
gung auf hoher Ebene auf höchster Ebene vertreten zu sein;

3. beschließt für die umfassende Überprüfung die fol-
genden organisatorischen Regelungen:

a) Die Überprüfungstagung wird aus Plenarsitzungen,
einer informellen interaktiven Anhörung mit der Zivilgesell-
schaft, aus Podiumsdiskussionen und Runden Tischen beste-
hen;

265 Siehe Resolution 60/1.
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b) auf der Eröffnungs-Plenarsitzung werden der Präsi-
dent der Generalversammlung, der Generalsekretär, der Exe-
kutivdirektor des Gemeinsamen Programms der Vereinten
Nationen für HIV/Aids und ein Vertreter der Zivilgesellschaft
Erklärungen abgeben;

c) an einer unter aktiver Mitwirkung von Menschen mit
HIV/Aids und breiterer Kreise der Zivilgesellschaft organi-
sierten informellen interaktiven Anhörung der Zivilgesell-
schaft, bei der der Präsident der Generalversammlung oder
sein Vertreter den Vorsitz führt, werden Vertreter nichtstaat-
licher Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts-
und Sozialrat, geladene Organisationen der Zivilgesellschaft,
der Privatsektor, die Mitgliedstaaten und Beobachter teilneh-
men;

d) zur Förderung interaktiver Fachdiskussionen wird
die Höchstteilnehmerzahl an jedem Runden Tisch auf vierzig
bis fünfundvierzig Teilnehmer begrenzt, darunter Mitglied-
staaten, Beobachter, Vertreter von Stellen des Systems der
Vereinten Nationen, Organisationen der Zivilgesellschaft und
andere geladene Gäste, wobei ihre Teilnahme auf einen Run-
den Tisch beschränkt sein wird; es wird alles unternommen,
um eine ausgewogene geografische Vertretung zu gewährlei-
sten, eingedenk dessen, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass
an den Runden Tischen jeweils Länder unterschiedlicher Grö-
ße und HIV-Verbreitungsrate sowie unterschiedlichen Ent-
wicklungsstands teilnehmen; jeweils ein Vertreter der fünf Re-
gionalgruppen wird mit Unterstützung der Trägerorganisatio-
nen des Gemeinsamen Programms den Vorsitz eines jeden
Runden Tisches führen, an dem jeweils zwischen fünf und
zehn Vertreter der akkreditierten und geladenen Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft teilnehmen werden, unter gebühren-
der Berücksichtigung der ausgewogenen geografischen Ver-
tretung nach Zuordnung aller Mitgliedstaaten;

e) die Vorsitzenden der Runden Tische und der infor-
mellen interaktiven Anhörungen der Zivilgesellschaft werden
auf der für den 1. Juni 2006 anberaumten Plenarsitzung eine
Zusammenfassung der Erörterungen vortragen; 

4. beschließt außerdem, dass der Präsident der General-
versammlung mit Unterstützung des Gemeinsamen Pro-
gramms und im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die end-
gültigen organisatorischen Regelungen für die umfassende
Überprüfung und die Tagung auf hoher Ebene festlegen wird,
einschließlich der Benennung des Vertreters der Zivilgesell-
schaft, der auf der Eröffnungs-Plenarsitzung das Wort ergrei-
fen wird, der Festlegung der Themen der Runden Tische, der
Zuordnung der Teilnehmer zu den Runden Tischen, der Fina-
lisierung der Podiumsdiskussionen, der Benennung der Vor-
sitzenden der Runden Tische und der Gestaltung der informel-
len interaktiven Anhörungen;

5. legt den Mitgliedstaaten und Beobachtern nahe, in ih-
re einzelstaatlichen Delegationen für die Sitzungen Vertreter
der Zivilgesellschaft aufzunehmen, einschließlich Vertreter
nichtstaatlicher Organisationen und von Organisationen und
Netzwerken, die Menschen mit HIV/Aids, Frauen, Jugendli-
che und Waisen vertreten, lokaler Verbände, religiöser Orga-
nisationen und des Privatsektors;

6. bittet die Leiter der Stellen des Systems der Vereinten
Nationen, namentlich der Programme, Fonds, Sonderorgani-
sationen und Regionalkommissionen, sowie den Globalen
Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria
und die Sondergesandten des Generalsekretärs für HIV/Aids,
an der Überprüfung beziehungsweise an der Tagung auf hoher
Ebene teilzunehmen;

7. bittet die zwischenstaatlichen Organisationen und
Stellen mit Beobachterstatus in der Generalversammlung, die
nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultativstatus beim
Wirtschafts- und Sozialrat und die nichtstaatlichen Mitglieder
des Programmkoordinierungsrats des Gemeinsamen Pro-
gramms, an der Überprüfung und der Tagung auf hoher Ebene,
so auch gegebenenfalls an den Runden Tischen und den Podi-
umsdiskussionen, teilzunehmen;

8. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung,
nach entsprechenden Konsultationen mit den Mitgliedstaaten
bis spätestens zum 15. Februar 2006 eine Liste weiterer maß-
geblicher Vertreter der Zivilgesellschaft zu erstellen, darunter
insbesondere Vereinigungen von Menschen mit HIV/Aids,
nichtstaatliche Organisationen, namentlich Organisationen
von Frauen, Jugendlichen, Mädchen, Jungen und Männern, re-
ligiöse Organisationen und der Privatsektor, vor allem phar-
mazeutische Unternehmen und Arbeitnehmervertreter, auch
auf der Grundlage der Empfehlungen des Gemeinsamen Pro-
gramms und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der aus-
gewogenen geografischen Vertretung, und diese Liste den
Mitgliedstaaten zur Prüfung nach dem Kein-Einwand-Verfah-
ren und zur endgültigen Beschlussfassung durch die Ver-
sammlung betreffend die Teilnahme an der Überprüfung und
der Tagung auf hoher Ebene, einschließlich an den Runden Ti-
schen und den Podiumsdiskussionen, vorzulegen;

9. beschließt, dass die in Ziffer 8 beschriebenen Rege-
lungen nicht als Präzedenzfall für andere ähnliche Veranstal-
tungen angesehen werden;

10. legt allen Mitgliedstaaten nahe, ihre Nationalberichte
über die Umsetzung der Verpflichtungserklärung fristgerecht
vorzulegen, unter Hinweis auf die Bitte, diese Berichte als Bei-
trag zu dem Bericht des Generalsekretärs bis zum 31. Dezem-
ber 2005 vorzulegen; 

11. ersucht den Generalsekretär, einen umfassenden ana-
lytischen Bericht über die erzielten Fortschritte und die wei-
terhin bestehenden Herausforderungen bei der Erfüllung der in
der Verpflichtungserklärung enthaltenen Verpflichtungen,
insbesondere derjenigen für 2005, mindestens sechs Wochen
vor der Behandlung durch die Generalversammlung vorzule-
gen;

12. ersucht das Sekretariat des Gemeinsamen Pro-
gramms und seine gemeinsamen Träger, dabei behilflich zu
sein, im Rahmen der vorhandenen einzelstaatlichen Strategien
zur Aids-Bekämpfung alle Seiten einschließende, von den
Ländern getragene Prozesse zu fördern, einschließlich Kon-
sultationen mit den zuständigen Interessenträgern, darunter
nichtstaatliche Organisationen, die Zivilgesellschaft und der
Privatsektor, um die Prävention, Behandlung, Betreuung und
Unterstützung im Bereich HIV/Aids weiter auszubauen, um
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dem Ziel des universellen Zugangs zu einer Behandlung für al-
le Menschen, die ihrer bedürfen, bis zum Jahr 2010 möglichst
nahe zu kommen, namentlich durch einen höheren Ressour-
ceneinsatz, und auf die Beseitigung von Stigmatisierung und
Diskriminierung sowie den verbesserten Zugang der von
HIV/Aids und anderen Gesundheitsproblemen betroffenen
Personen zu erschwinglichen Medikamenten und auf die Her-
absetzung ihrer Anfälligkeit, vor allem von Waisen und be-
sonders gefährdeten Kindern sowie älteren Menschen, hinzu-
wirken; ersucht außerdem das Gemeinsame Programm, im
Einklang mit dem Zeitplan für die Vorlage des Berichts des
Generalsekretärs und auf der Grundlage von Beiträgen der
Mitgliedstaaten, eine Evaluierung dieser Prozesse zur Behand-
lung im Rahmen der Überprüfung und der Tagung auf hoher
Ebene vorzulegen, einschließlich einer Analyse der verbreite-
ten Hindernisse für die Ausweitung der Maßnahmen und Emp-
fehlungen zur Überwindung dieser Hindernisse sowie be-
schleunigter und erweiterter Maßnahmen;

13. bittet die Mitgliedstaaten, die Verabschiedung einer
kurzen Erklärung zu erwägen, in der sie erneut ihre Verpflich-
tung auf die vollständige Umsetzung der Verpflichtungserklä-
rung bekräftigen und zum Ausdruck bringen, einschließlich
indem sie die in Ziffer 12 genannte Evaluierung und den Be-
richt des Generalsekretärs gebührend berücksichtigen.

RESOLUTION 60/225

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 23. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.34 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Angola, Armenien, Belgien, Botsuana, Burkina Faso, Bu-
rundi, China, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Jamaika,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kroatien, Lesotho, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Marokko, Mauritius, Monaco, Mosambik, Niederlande, Ni-
geria, Norwegen, Österreich, Ruanda, Sambia, Schweden, Singapur, Sloweni-
en, Somalia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Timor-Leste, Tunesien, Uganda,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

60/225. Hilfe für die Überlebenden des Völkermordes in
Ruanda 1994, insbesondere für Waisen, Witwen
und Opfer sexueller Gewalt

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und der Al-
lgemeinen Erklärung der Menschenrechte266,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005267,
vor allem seine Feststellung, dass alle Menschen, insbesondere
die schwächsten, Anspruch auf Freiheit von Furcht und Frei-
heit von Not haben, mit gleichen Möglichkeiten, alle ihre
Rechte auszuüben und ihr menschliches Potenzial voll zu ent-
falten,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/137 vom
10. Dezember 2004, in der sie den Generalsekretär ersuchte,
die zuständigen Organisationen, Fonds und Programme des

Systems der Vereinten Nationen dazu zu ermutigen, mit der
Regierung Ruandas auch weiterhin bei der Entwicklung und
Durchführung von Programmen zusammenzuarbeiten, deren
Ziel die Unterstützung der weiter unter den Auswirkungen des
Völkermordes 1994 leidenden schutzbedürftigen Gruppen ist,

ferner unter Hinweis auf die Ergebnisse und Empfehlun-
gen der vom Generalsekretär mit Zustimmung des Sicherheits-
rats in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchung des
Handelns der Vereinten Nationen während des Völkermordes
in Ruanda 1994268,

unter Hinweis auf den Bericht mit dem Titel "Rwanda: The
Preventable Genocide" (Ruanda: Der vermeidbare Völker-
mord), der die Ergebnisse und Empfehlungen der Internatio-
nalen Gruppe namhafter Persönlichkeiten enthält, die von der
Organisation der afrikanischen Einheit zur Untersuchung des
Völkermordes in Ruanda und der damit verbundenen Ereig-
nisse eingerichtet wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/234 vom
23. Dezember 2003, mit der sie den 7. April 2004 zum Inter-
nationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord in Ruanda
erklärte,

in Anerkennung der zahlreichen Schwierigkeiten, denen
sich die Überlebenden des Völkermordes in Ruanda 1994 ge-
genübersehen, insbesondere die Waisen, Witwen und Opfer
sexueller Gewalt, die infolge des Völkermordes ärmer und
schutzbedürftiger sind, insbesondere die vielen Opfer sexuel-
ler Gewalt, die mit dem HI-Virus infiziert wurden und seither
verstorben oder ernsthaft an Aids erkrankt sind,

fest überzeugt von der Notwendigkeit, die Würde der
Überlebenden des Völkermordes in Ruanda 1994 wiederher-
zustellen, was den Aussöhnungs- und Heilungsprozess in Ru-
anda fördern würde,

in Würdigung der enormen Anstrengungen, die von der
Regierung und dem Volk Ruandas und den zivilgesellschaft-
lichen Organisationen sowie auf internationaler Ebene unter-
nommen werden, um die Würde der Überlebenden wiederher-
stellen zu helfen, namentlich der Tatsache, dass die Regierung
Ruandas jedes Jahr 5 Prozent des Staatshaushalts für die Un-
terstützung der Überlebenden des Völkermordes bereitstellt,

1. ersucht den Generalsekretär, den zuständigen Orga-
nisationen, Fonds und Programmen des Systems der Vereinten
Nationen die zügige Durchführung der Resolution 59/137 na-
hezulegen;

2. legt allen Mitgliedstaaten nahe, in Unterstützung die-
ser Resolution den Überlebenden des Völkermordes und an-
deren schutzbedürftigen Gruppen in Ruanda Hilfe zu gewäh-
ren;

3. dankt für die Entwicklungshilfe und die Unterstüt-
zung, die für den Wiederaufbau und die Rehabilitation Ruan-
das nach dem Völkermord 1994 gewährt wurden, und fordert
die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung Ruandas weiter zu

266 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http:// www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
267 Siehe Resolution 60/1. 268 Siehe S/1999/1257.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




